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Verantwortungsbewusste Konfliktlösungen  
bei embryopathischem Befund.
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Die Stichworte „früheuthanasie“ und „Spätabbruch“ bezeichnen 
ein Konfliktfeld zur rechtlichen wie medizinethischen Einstufung 
menschlichen Lebens vor der Geburt, welches weiterhin in hohem 
Maße umstritten ist wie sonst nur wenige fragen im Bereich des Bio
rechts. Der aus einem Workshop in Göttingen entstandene Band will 
dazu beitragen, die von den Veranstaltern ausgemachten sprachlichen 
Verschleierungen bei diesem thema zu überwinden und – worauf 
der titel hinweist – verantwortungsbewusste Konfliktlösungsmög
lichkeiten aufzuzeigen.

Schumann weist in ihrem einleitenden Beitrag zutreffend darauf hin, 
dass die Problematik mit den Möglichkeiten der Pränataldiagnostik 
einhergeht, welche weniger eine therapieentscheidung als vielmehr 
eine Grundlage für die Entscheidung für oder gegen den Abbruch ei
ner Schwangerschaft vorzubereiten hat. Sicher hat auch zur unklar
heit beigetragen, dass dazu die fallgruppe der medizinischsozialen 
indikation des § 218 a Abs. 2 StGB bemüht wird, hinter der sich der 
Sache nach embryopathische Befunde verstecken. Auch die Recht
sprechung hat zur fragwürdigen Entwicklung beigetragen. Das zeigt 
sich etwa beim fetozid, mit dem sich die medizinische Praxis behilft, 
um nicht bei einem „versehentlich“ überlebenden Kind mit Scha
densersatzforderungen konfrontiert zu werden. Schumann zeigt die 
Problemfelder vor der verfassungsrechtlichen, strafrechtlichen, zivil
rechtlichen und medizinethischen folie auf. Sie mahnt insbesondere, 
eine Beratung zwingend auch für Schwangerschaftsabbrüche nach 
einem embryopathischen Befund vorzusehen (S. 11).

Einen anderen Weg schlägt Gropp vor. nach einem knappen histo
rischen Abriss über die Strafbestimmungen zum Schutz menschlichen 
Lebens, die seit dem preußischen Strafgesetzbuch des Jahres 1851 im 
Wesentlichen unverändert gelten, konstatiert er hinsichtlich des foe
tus einen lediglich fragmentarischen Schutz durch das Strafrecht. Das 
gilt etwa in der Phase vor der nidation, gilt aber auch bei fahrlässi
gen Schädigungen der Leibesfrucht, die zur Abtötung derselben oder 
zum tod des später geborenen Kindes führen. Gropp sieht dies sehr 
kritisch; er müsste dann freilich auch die Strafbarkeit der „Pille da
nach“ sowie anderer nidationshemmender Mittel befürworten.

Es werden dann die verschiedenen Schutzstufen der §§ 218 ff. StGB 
nachgezeichnet: Bis zur 12. Schwangerschaftswoche besteht die Mög
lichkeit des Abbruchs nach Beratung, bis zur 22. Schwangerschafts
woche ist ein Abbruch de facto im Ausland möglich, und schließlich 
kennt das Gesetz die unbefristete Möglichkeit des Schwangerschafts
abbruchs bei der seit 1995 im StGB aufgenommenen medizinisch
sozialen indikation. nach der Geburt ist der strafrechtliche Lebens
schutz dann lückenlos und nicht mehr abgestuft.

Die Grenze zwischen beiden Schutzphasen, die traditionell mit 
dem Einsetzen der Eröffnungswehen, also mit der Geburt, definiert 
wird, empfindet Gropp als unbefriedigend. Er möchte stattdessen 
diese Abgrenzung durch die Lebensfähigkeit des ungeborenen er
setzen. Das ist nur mit dem nachteil rechtlicher unbestimmtheit zu 
erkaufen, weil die extrauterine Lebensfähigkeit im Einzelfall sehr 
unterschiedlich sein dürfte. Gropp will sich mit dem nicht ganz be
friedigenden indubioproreoAusweg behelfen und schlägt alter
nativ eine absolute 20Wochenfrist (S. 39) vor, was schon deswegen 
problematisch ist, weil Riha in ihrem Beitrag eine 25Wochenfrist 
nennt (S. 49). Wer die ultimaratiofunktion des Strafrechts akzep
tiert und damit mit dieser Ordnung zwangsläufig die Vorstellung des 
fragmentarischen verbindet, wird die von Gropp zutreffend gesehene 
Lückenhaftigkeit des Lebensschutzes vor der Geburt nicht in frage 
stellen müssen. 

Riha führt das ethische Dilemma dem Leser deutlich vor Augen, 
wenn sie fragt, warum die Abtreibung von 4.000 foeten jährlich 
mit prädiktiven Gesundheitsdispositionen weniger unmoralisch sein 
soll als die Abtreibung von mehr als 100.000 „gesunden“ foeten in
nerhalb der zwölfWochenfrist (S. 42). Sie hinterfragt die Körper
autonomie der frau, die maßgeblich das heutige Abtreibungsrecht 
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bestimmt, und sieht die Abtreibungspraxis auch auf ethisch schwan
kendem Boden, weil diese letztlich auf dem erweiterten Autono
miebegriff fußend danach fragt, ob der Mutter die fortsetzung der 
Schwangerschaft zumutbar ist oder nicht. Riha sieht darin eine be
denkliche Privatisierung der Moral (S. 47).

Sie spricht weiter die Privilegierung des Embryos in vitro an, der 
umfassend strafrechtlich geschützt ist, und beleuchtet kritisch die 
übliche Argumentation von Kontinuität, individualität und Poten
tialität, mit der viele den Status des Embryos vor der nidation mit 
demjenigen des Menschen gleichstellen wollen. zutreffend ist ihre 
feststellung, es sei unklar, ob das Embryonenschutzgesetz die Prä
implantationsdiagnostik verbiete. Das LG Berlin hat jüngst eine von 
vielen behauptete Strafbarkeit im Ergebnis zutreffend verneint (urt. 
v. 14. 5. 2009 – 06 KLS 26/08 –).

Jede Schwangerenvorsorgeuntersuchung ist nach Hepp für die 
Mutter und das Kind eine pränataldiagnostische Maßnahme, die 
frühzeitig Risiken erkenne und Gefahren für Leben und Gesund
heit von Mutter und Kind abwenden soll (S. 63). Hepp schildert die 
einzelnen Stadien der heute denkbaren nichtinvasiven wie invasiven 
Methoden anschaulich. Wichtig ist ihm, dass die in der Geburtsme
dizin positiv besetzte Pränataldiagnostik neben denkbaren therapeu
tischen zielrichtungen auch dazu dient, der schwangeren frau die 
Sorgen und Ängste vor einem kranken oder fehlgebildeten Kind zu 
nehmen. Auch Hepp kritisiert die aufgrund der haftungsrechtlichen 
Judikatur drohende defensivmedizinische Position der geburtshel
fenden Ärzte. 

Damit ist die „Kind als SchadenRechtsprechung“ des BGH an
gesprochen, der sich der Beitrag von Schmidt-Recla annimmt. Es geht 
dabei um die zivilrechtliche Haftung des Arztes für den unterhalts
aufwand unerwünschter Kinder, die nach einem fehlgeschlagenen 
Schwangerschaftsabbruch oder fehlerhafter Pränataldiagnose zur Welt 
gekommen sind. Der BGH geht, um überhaupt zu einer Haftung zu 
kommen, davon aus, dass die pränatale untersuchung auch den zweck 
hat, die Geburt eines schwer vorgeschädigten Kindes zu vermeiden. 
Er stellt damit den Schwangerschaftsbetreuungsvertrag dem Schwan
gerschaftsabbruchvertrag gleich. Schmidt-Recla kritisiert diesen Ansatz 
und wirft dem BGH vor, nicht zwischen dem Abbruch als Gegenstand 
des Behandlungsvertrages einerseits und der Betreuung der Schwan
geren andererseits zu trennen. Das führt auch zu wenig konsistenten 
Judikaten, nach denen Schadensersatz etwa bei vertragswidriger Ge
burt behinderter, nicht aber bei der Geburt gesunder Kinder gewährt 
wird. interessant ist der Befund, dass andere Obergerichte dem BGH 
insoweit die Gefolgschaft verweigert haben.

zusammenführend greift Duttge die in den Referaten herausgear
beiteten zahlreichen Aporien und ungereimtheiten auf und beklagt 
die in diesem Regelkreis offenbar werdende Regelwidersprüchlich
keit, die rechtstheoretisch betrachtet die Gestaltungskraft des Rechts 
insgesamt in frage stellt. Ob sich eine Widerspruchsfreiheit in die
sem auch emotional aufgeladenen und gesellschaftspolitisch umstrit
tenen Bereich überhaupt herstellen lassen wird, kann mit fug und 
Recht bezweifelt werden. Der Band hat aber einen ersten wichtigen 
Schritt getan, indem er die aufgezeigten Widersprüche transparent 
gemacht hat. Ein gestecktes ziel hat er bereits erreicht: Die ange
mahnte Beratungspflicht mit einer dreitägigen Überlegungsfrist vor 
dem Schwangerschaftsabbruch hat der Bundestag am 13. 5. 2009 ge
setzlich verankert; sie ist am 1. 1. 2010 in Kraft getreten: § 2 a Abs. 2 
Schwangerschaftskonfliktgesetz (BGBl. i 2009, S. 2990).
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im überregulierten, immerzu korrekturbedürftigen System der Ge
setzlichen Krankenversicherung „ist das Gesundheitsrecht in seinem 
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